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Fakultät Elektro-, Medien- und Informationstechnik

RAHMENBEDINGUNGEN

 Studiengang Medientechnik (MT):
 15 Wochen Dauer brutto in Vollzeit (also inkl. gesetzlich vorgeschriebenen Urlaubstage) 
 Vorgesehen nach dem 6. Semester

 Studiengänge Elektro- und Informationstechnik (EuI), Information Engineering(IE) sowie
Regenerative Energiesysteme und Energiemanagement (REE): 
 ungeteilt 20 Wochen Dauer netto in Vollzeit (also exkl. Urlaub und Fehlzeiten)
 Vorgesehen für das 5. Semester
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Fakultät Elektro-, Medien- und Informationstechnik

VORAUSSETZUNGEN FÜR ANMELDUNG 

 Erfolgreiches Absolvieren des ersten Studienjahres 
d.h. alle Studien-, Prüfungsvor- und Prüfungsleistungen des 1. Studienjahres 
 Falls eine einzelne Leistung aus dem 1. Studienjahr fehlen sollte, kann ein Ausnahmefall 
beim Prüfungsausschussvorsitzenden (emi-pav@haw-hamburg.de) beantragt werden. 

 Abschluss eines Praktikumsvertrags
Duales Studium: Vertrag mit der Firma

 Finden einer*s Betreuer*in an der HAW
 Studiengang MT: Professorin / Professor oder wissenschaftliche Mitarbeiterin / 

wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Studiengänge EuI, IE & REE: Professorin / Professor
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Fakultät Elektro-, Medien- und Informationstechnik

PRAKTIKUMSVERTRAG

 Schriftlicher Vertrag zwischen den Studierenden und dem Betrieb
 Auch Betriebe im Ausland sind möglich

 Der Vertrag muss enthalten:
 Vertragsdauer (siehe Folie zu Rahmenbedingungen)
 Ingenieurmäßige Tätigkeiten 

3



Fakultät Elektro-, Medien- und Informationstechnik

FINDEN EINES PRAKTIKUMSPLATZ

 Dies liegt in Ihrer Verantwortung!

 Tipps
 Rechtzeitig bewerben
 Webseite des Fördervereins: www.fvei.de
 Andere Studierende fragen

 Was tun, wenn ich keinen Praktikumsplatz finde?
 Bewerbungsunterlagen checken lassen !
(z.B. bei der Bundesagentur für Arbeit)
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Fakultät Elektro-, Medien- und Informationstechnik

ABLAUFSCHEMA FÜR ANMELDUNG

Für die Anmeldung schreibt die/der 
Studierende vor dem Beginn des 
Praktikums eine Mail an das EMI-
Studienbüro mit

 Eingescannten Praktikumsvertrag 
oder eine Bestätigung des 
Praktikumsvertrag vom Betrieb 
(Mustertextbaustein siehe Richtlinie)

 Antragsformular mit ausgefülltem 
erstem Abschnitt

 Falls eine Leistung aus dem ersten 
Studienjahr fehlt, 
Ausnahmegenehmigung vom PAV
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Fakultät Elektro-, Medien- und Informationstechnik

ABLAUFSCHEMA FÜR ANMELDUNG

Bitte beachten:
 Das Praktikum muss vor Vertragsbeginn 

angemeldet werden!
 Durchführung des Praktikums ohne 

Zusage der Hochschule nicht gültig
(Antragsformular mit ausgefülltem 
zweitem Abschnitt)

 Praktikum rechtzeitig anmelden!
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Fakultät Elektro-, Medien- und Informationstechnik

VORAUSSETZUNGEN FÜR ABSCHLUSS

 Praxisphase über die im jeweiligen Studiengang geforderte Dauer erfolgreich durchgeführt
 Schriftliche Bestätigung des Betriebs muss vorliegen (Mustertextbaustein siehe Richtlinie)

 Prüfungsleistung gemäß Prüfungsordnung an der HAW erbracht:
 Studiengang MT: Hausarbeit
 Studiengänge IuE, REE & IE: Erfolgreiches Absolvieren des Kolloquiums 

(Praktikumsbericht und Präsentation als Referat)
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Fakultät Elektro-, Medien- und Informationstechnik

ABLAUFSCHEMA FÜR ABSCHLUSS

 Die/der Studierende schickt E-Mail an 
das EMI-Studienbüro mit Bestätigung 
des Betriebs

 Betreuer/in schickt E-Mail an das EMI-
Studienbüro mit Bestätigung der 
Prüfungsleistung in Form des 
Antragsformulars mit ausgefülltem 
drittem Abschnitt 
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Fakultät Elektro-, Medien- und Informationstechnik

FRAGEN

 Alle Infos und Formulare finden Sie auf den Studiengangsseiten 
 Bei sonstigen Fragen, E-Mail senden an das EMI-Studienbüro:

emi-studienbuero@haw-hamburg.de

 FAQs:
 Müssen dual Studierende das Praxissemester auch beantragen? 
 JA!!!

 Benötigen dual Studierende einen separaten Praktikumsvertrag?
 Nein, der Ausbildungsvertrag ist ausreichend.

 Wer stellt Bescheinigungen über das Absolvieren eines Pflichtpraktikums 
für den Arbeitgeber aus? 
 Das EMI-Studienbüro
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